
 

 

 TOP 1.2 

Gremium Termin Status 

Jugendhilfeausschuss 02.02.2023 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger nach 
Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 1 Satz 2 (mehr als 70%) 

Vorlage Nr.: 20236066 

 

A N T R A G  

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

Den Anträgen der Ökumenischen Fördergemeinschaft für die Kindertagesstätte Hartmann-
straße auf eine Bezuschussung von 100 % gemäß der Kofinanzierungsvereinbarung Ziffer 1 
Satz 2 wird stattgegeben. In diesem Fall erhält der Träger vorbehaltlich des Nachweises über 
die Gesamtfinanzierung einen Zuschuss für  

Sanierungsmaßnahmen an der Ökum. Kindertagesstätte Hartmannstraße, Hartmann-
straße 29-31, Ludwigshafen 2.387,56 € 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 2.387,56 Euro sind im Haushaltsplan 2023 im Budget 
3-15 unter dem Sachkonto 5599900 „Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche“ 
eingeplant und stehen unter ausdrücklichem Finanzierungsvorbehalt. Eine Freigabe der Mit-
tel kann erst nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 durch die Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion erfolgen. 
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Sanierungsmaßnahmen an der Ökum. Kindertagesstätte Hartmannstraße 

Die Ökumenische Fördergemeinschaft beantragt einen Zuschuss zu den anstehenden Sa-
nierungsarbeiten an der Kindertagesstätte Hartmannstraße. Im Rahmen einer TÜV-Prüfung 
wurde festgestellt, dass der Aufzug im Gebäude nicht mehr verkehrstüchtig und nach vorlie-
gendem Bericht die sicherheitsrelevanten Mängel zu reparieren sind. Die anstehende Män-
gelbeseitigung ist dringend notwendig, um den alltäglichen Betrieb der Kita nicht zu gefähr-
den und reibungslos fortzuführen.  

Die Kosten der Gesamtmaßnahme betragen 2.387,56 Euro. 

Der Träger verfügt über keine Eigenmittel und beantragt daher die Bezuschussung der Maß-
nahme zu 100%. Die Stadt hat aus bedarfsplanerischer Sicht ein berechtigtes Interesse an 
dem Erhalt der Kindertagesstätte und befürwortet somit den Antrag des Trägers, die Maß-
nahme zu 100 % zu bezuschussen. 

Der Zuschuss für die Maßnahme beträgt 2.387,56 Euro.  

Der Bereich Gebäudemanagement hat die Maßnahme geprüft und als zwingend notwendig 
sowie die Kosten in Höhe von 2.387,56 Euro als angemessen bewertet. 
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